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Allgemeine Verwaltungssachen.

RdErl. 4. 7. 41, Urlaubsrückstände von zum Wehr¬

dienst eingezogenen Ecfolgschaftsmitgliedern des öffent¬

lichen Dienstes. S. KOI. — RdErl. 4. 7. 41, Aufhebung

versorgungsrechtlicher Vorschriften auf Grund des

K 184 Abs. 3 DVE. S. «03. — RdErl. 5. 7. 41. Stun¬

denlohn für ungelernte weibliche Gefolgschaftsmitglie-

der. S. «03. — RdErl. d. EBV. 3. 6. 41, Vereinfachung

des verwaltungsrechtlichen Zeitschriftenwesens. S. «04.

— RdErl. d. RMdJ. 20. 6. 41, Maßnahmen aus Grün¬

den der Luftgefährdung und anläßlich von Flieger¬

schäden; hieri Beamte, Angestellte und Arbeiter des

öffentlichen Dienstes, S. «05. — RdErl. d. RMdJ 19.

«. 41, Zahlung von Versorgungsbezügen an Volks¬

deutsche und ihnen Gleichgestellte auf der Grundlage

der im ehemaligen Polen gewährten Dienst- und Ver-

sorgungsbezüge. S. «05.

Polizeiverwaltung.

RdErl. 2. 7. 41. Preisüberwachung durch die Polizei.
S. «11.

a l t.

Wehrangelegenheitcn. Familienunterhalt.

RdErl. 1. 7. 41, Familienunterhalt, hier 13. Monats¬

gehalt. S. kill. — RdErl. d. RMdJ. 2V. 6. 41. Kenn¬

zeichnung des Landarbeiters im Wehrpaß. S. «12. —

RdErl. d. RMdJ. u. d. RFM. 20. «. 41, Ausführung

des Einsatz-Familienunterhalts. S. «12.

Bau-, Wohnungs- und Siedlungswcsen.

RdErl. 2. 7. 41, Vorschriften für den Vau von Stark¬

strom-Freileitungen. S. «23.

Veterinärangelegenheiten.

RdErl. 7. 7. 41, Veterinärpolizeilichc Überwachung des

Auftriebs bei Hauptkörungen. S. «23. — RdErl. 9. 7.

41, Maul- und Klauenseuche in Baden. S. «23.

Wohlfahrtspflege und Zugendwohlfahrt.

RdErl. d. MdJ. — LWuJA. — 4. 7 41, Einheitliche

öffentliche Anstaltserziehung, hier Waisenhaus St.

Gebhard in Oberkirch. S. «23.

persönliche Angelegenheiten.
Ernannt: Die Medizinalräte Dr. Ernst Meihoser in

Heidelberg und Dr. Karl Eroissant in Psorzheim
zu Obermedizinalräten; Bezirksbaumeister Ludwig
Zink im Ministerium des Innern zum Bauamtmann;
die Regierungsinspettoren August Krail beim Land¬
ratsamt Tauberbischofsheim und Wilhelm Blösch
beim Landratsamt Säckingen zu Regierungsoberinspek-
toren.

Zuruhegesetzt auf Antrag: Direktor Dr. Hans Roemer
bei der Heil- und Pflegeanstalt Jllenau, Oberer
Wirtschastsbcamter Johann Martin und Oberwerk¬

führer Karl Wolfer sowie die Pfleger August
Schmidt, Franz Käshammer und Andreas
Hund bei der Heil- und Pflegeanstalt Reichenau;
ferner die Pfleger Leopold Gerweck und Thomas
Lehr bei der Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch sowie
die Pflegerinnen Katharina Vierthaler und

Pauline Spitzmüller bei der Heil- und Pflege¬
anstalt Reichenau.

Entlassen aus Antrag: Regierungsassistentin Lisa Klank
beim Gesundheitsamt Mannheim.

BaVBl. S. «01.

Abschnitt 1.

Mgemeine verwaltungsfachen.
Urlaubsriickstände von zum Wehrdienst eingezogenen

Ecfolgschaftsmitgliedern des öffentlichen Dienstes.

NdErl. d. RFM. v. 17. 5. 1S41 — >' 21K0 — K881 IV.

Bei Ecfolgschaftsmitgliedern des öffentlichen

Dienstes, die im llrlaubsjahr 1940 zum Wehrdienst

eingezogen worden sind und den ihnen nach den Ta¬

rifordnungen zustehenden Erholungsurlaub nicht oder

nicht voll verbraucht haben, ist der Urlaubsanspruch

abgegolten, wenn ihnen für mindestens zwei Monate

während der Einberufung zum Wehrdienst bis zum

3V. Juni 1941 auf Grund meiner Erlasse vom
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26. August 1939 und vom 9- September 1939 (RBB.

S. 212 und 238)") ihre Dienstbezüge weitergezahlt

worden sind.
— RBB. S. 156.

— RdErl. d. MdJ. v. 4. 7. 1941 Nr. 5« 512.
. — BaVBl. S. 601.

-) Vgl. BaVBl. 1939 S. 1104.

Aufhebung versorgungsrechtlicher Vorschriften auf

Grund des Z 184 Abs. 3 DBG.

RdErl. d. NFM. v. 23. 5. 1941 — ^ 4N51 —
17 S3V IV /4N.

Nach Z 184 Abs. 2 DBG. sind alle Vorschriften, die

dem DVE. entsprechen oder widersprechen, aufge¬

hoben. Im Einvernehmen mit dem Reichsminister des

Innern bezeichne ich auch den Abschnitt I der Pen-

sionskürzungsvorschriften vom 6. Oktober 1931

(RGBl. I S. 546, RBB. S. 137) als aufgehoben mit

der Maßgabe, daß die Vorschriften dieses Abschnitts

für die vor dem 1. Juli 1937 eingetretenen Ver¬

sorgungsfälle unverändert weitergelten.

Bei Anwendung des H 7 der vorbezeichneten Vor¬

schriften sind

1. die Neufestsetzung eines Wartegeldes nach Z 87

DBG..

2. die Versetzung eines Wartestandsbeamten in den

Ruhestand,

3. die erstmalige Festsetzung von Hinterbliebenen¬

bezügen

als neuer Versorgungsfall zu behandeln; die Hinter¬

bliebenenbezüge find — abweichend von AB. Nr. 18

zu den PKV. I (RBB. 1931 S. 140) — sowohl in den

Fällen der DV. Nr. 6 als auch in denen der DV. Nr. 5

zu 8 184 aus dem nicht nach Z 7 der PKV. I ge¬

kürzten Ruhegehalt des Verstorbenen zu berechnen.

Eine hieraus sich ergebende Erhöhung von Be¬

zügen tritt erst mit Wirkung vom 1. April 1941 ein.

Eine entsprechende Änderung der Durchführungs¬

vorschriften zu K 184 DBG. bleibt vorbehalten.

- RBB. S. 155.

— RdErl. d. MdJ. o. 4. 7. 1941 Nr. 56 510 Norm.
XXVII °, VI 2.

— BaVBl. S. 603.

Stundenlohn für ungelernte weibliche Gefolgschafts¬

mitglieder.

RdErl. d. MdJ. v. 5. 7. 1S41 Nr. SS SS2.

(Vorgang: RMBliV. 1940 S. 2271 u. BaVBl. 1941

S. 427.)

Auf Grund des K 13 Abf. 5 TO. R setze ich den

Stundenlohn für ungelernte weibliche Gefolgschafts-

mitglieder in den nachstehend aufgeführten Orten ab

1. Juni 1940 einheitlich wie folgt fest:

Ort Ortslohnstaffel Neuer Stundenlohn
in -H,/

Mannheim 3 56

Heidelberg 6 51

Waldshut 6 51

Konstanz 7 49,5

Lörrach 7 49,5

Rastatt 7 49,5

Ort Ortslohnstaffel Neuer Stundenlohn
in

Freiburg 8 48

Pforzheim 8 48

Villingen 8 48

Offenburg 9 46,5

SäckiNgen 9 46,5

Überlingen 12 43.

An die staatlichen Dienststellen mit Ausnahme der
staatlichen Polizeibehörden.

— BaVBl. S. 603.

Vereinfachung des verwaltungsrechtlichen

Zeitschriftenwesens.

RdErl. d. GVV. v. 3. K. 1S41

(kl!V Nr. SV IV/41 2862).

(1) Um die Zersplitterung des verwallungsrecht-

lichen Zeitschriftenwesens aus dem Gebiet des allge¬

meinen Verwaltungsrechts, des Pol.-Wesens und der

Kommunalverwaltung zu beseitigen, ordne ich an, daß

nur noch folgende verwaltungsrechtliche Zeitschriften

bezogen werden dürfen:

a) auf dem Gebiet des allgemeinen Verwaltungs¬

rechts:

1.,,Deutsche Verwaltung",

2. ..Reichsverwaltungsblatt"'

d) auf dem Gebiet des Pol.-Wesens:

1. „Die Deutsche Polizei",

2. „Kriminalistik",

3. „Deutscher Feuerschutz"!

cz) auf dem Gebiet der Kommunalverwallung:

1. „Der Gemeindetag",

2. „Die Landgemeinde", Ausgabe V und Aus¬

gabe k,

3. „Der Gemeindehaushalt",

4. „Zeitschrift für öffentliche Wirtschaft",

5. „Die Kulturverwaltung",

6. „Gesundheitsingenieur",

7. „Deutsche Iugendhilse",

8. „Zeitschrift für Standesamtswesen".

(2) Soweit bisher noch andere verwaltungsrecht¬

liche Zeitschriften bezogen werden, ist dieser Bezug mit

Ablauf des laufenden Jahrgangs einzustellen.

(3) Auf fürsorgerechtliche Zeitschriften, wie z. B.

die „Zeitschrift f ü r d a s Heimatwes en" u.

a., und Zeitschriften auf dem Gebiet der Heimatpflege,

wie z.B. „D i e R h e i n p r o v i n z" oder „H e i m a t-

leben", findet dieser RdErl. keine Anwendung.

(4) Unter die Bestimmungen dieses RdErl. fallen

nur die eigentlichen Zeitschriften, nicht aber solche Ver¬

öffentlichungen, die zwar auch periodisch erscheinen,

aber mehr als Einzellieferungen von Büchern zu be¬

trachten sind, wie etwa das „Jahrbuch des

öffentlichen Rechts" oder das „Archiv für

öffentliches Recht".

(5) Dieser RdErl. bezieht sich nicht auf das amtliche

Veröffentlichungswesen der NSDAP.

An die nachgeordneten Behörden, die Gemeinden, Ee-
meindeverbände, sonst. Körperschaften des öffentl. Rechts.

— RMBliV. S. 1017.

— BaVBl. S. 604.
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Mahnahmen aus Gründen der Lustgefährdung und

anläßlich von Fliegerschäden! hier: Beamte, Angestellte

und Arbeiter des öffentlichen Dienstes.

RdErl. d. NMdJ. v. 2N. K. 1941 — II 2074/41-K8S0.

Der RdErl, v. 28.3.1941 (RMBliV. S. 567)')

über Richtlinien für Maßnahmen aus Gründen der

Luftgefährdung und anläßlich von Fliegerschäden

(Umquartierung und Versorgung der Bevölkerung)

und hierzu noch ergehende Erlasse gelten auch für die

Beamten, Angestellten und Arbeiter des öffentlichen

Dienstes. Auch bei einer Umquartierung in Auf¬

nahmegebiete außerhalb ihres Wohnsitzes ist ihnen

somit — neben ihren bisherigen Dienstbezügen, Ver¬

gütungen usw., die ihnen stets vom Dienstherrn weiter

zu zahlen sind, — gegebenenfalls Räumungssamilien-

unterhalt wie den übrigen Volksgenossen nach den

hierfür ergangenen Bestimmungen zu gewähren.

An die nachgeordneten Behörden sowie die Gemeinden,
Eemeindeverbände und sonst. Körperschaften des öffentl.
Rechts. — RMBliV. S. 10S2,

— VaVVl. S. 605.

') Vgl. VaVVl. S. 303.

Zahlung von Versorgungsbezügen an Volksdeutsche

und ihnen Gleichgestellte aus der Grundlage der im

ehemaligen Polen gewährten Dienst- und Versor¬

gungsbezüge.

RdErl. d. NMdJ. v. 19. k. 1941

— II 1717/41-6310 t)8t/I'ens.

Nachdem mit Wirkung vom 1. 12. 1940

-r ) durch den RdErl. v. 19. 11. 1940 — II LL 5286/40

11-6310 Ost/II (nicht verofsentl.) diejenigen ehe¬

maligen tschecho-slowakischen öffentlich-rechtlichen

Bediensteten deutscher Volkszugehörigkeit, die nur

deshalb nicht unter die VO. über die Rechtsverhält¬

nisse der ehemaligen tschecho-slowakischen öffentlich¬

rechtlichen Bediensteten in den sudetendeutschen Ge¬

bieten v. 19. 10. 1939 (RGBl. I S. 2059) fielen,

weil sie infolge ihres Verbleibens in den im Okto¬

ber 1938 von dem ehemaligen Polen besetzten

Gebietsteilen der ehemaligen Tschecho-Slowakei

(Olsagebiet) nicht die deutsche Staatsangehörig¬

keit auf Grund der VO. über den Erwerb der

deutschen Staatsangehörigkeit durch frühere tschecho¬

slowakische Staatsangehörige deutscher Volks¬

zugehörigkeit v. 20. 4. 1939 (RGBl. I S. 815) er¬

worben hatten, den unter die VO. v. 19. 10. 1939

fallenden Volksdeutschen gleichgestellt worden sind,

d) durch den RdErl. v. 5.12.1940 (RMBliV. S. 2221)

diejenigen Versorgungsempfänger aus dem ehe¬

maligen Polen, die vor dem 1. 9.1939 lediglich auf

Grund eines deutschen oder österreichisch-ungari¬

schen Dienstverhältnisses aus der Zeit vor Errich¬

tung des ehemaligen polnischen Staates oder einer

Gemeinde, einem Gemeindeverband oder einer son¬

stigen Körperschaft, Anstalt und Stiftung des

öffentlichen Rechts im ehemaligen Polen Versor-

gungsbezüge erhalten haben, hinsichtlich der Höhe

und der Zahlung ihrer Versorgungsbezüge so ge¬

stellt worden sind, als wenn fiir sie immer die

deutschen oder österreichisch-ungarischen bzw. öster-
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reichischen Versorgungsbestimmungen weiter gegol¬

ten hätten,

bestimme ich im Einvernehmen mit dem RFM. sür

die übrigen ehemaligen polnischen öffentlich-rechtlichen

Bediensteten und Versorgungsempfänger deutscher

Volkszugehörigkeit und die ihnen nachstehend Gleich¬

gestellten unter Aushebung des RdErl. v. 14. 3. 1940

(RMBliV. S. 569) folgendes:

Versorgungsempfänger.

1. P e r s o n e n k r e i s.

1. Versorgungsbezüge nach Maßgabe dieses RdErl.

erhalten diejenigen Empfänger von Versorgungs¬

bezügen aus einem öffentl.-rechtlichen Dienstverhält¬

nis des ehemaligen polnischen Staates, der ehemali¬

gen polnischen Gemeinden, Gemeindeverbände und

sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des öffentlichen Rechts, die am 26. 10. 1939 ihren

Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort in den ein¬

gegliederten ehemaligen polnischen Gebieten gehabt

haben und die in die deutsche Volksliste eingetragen

worden sind (vgl. den RdErl. v. 13. 3. 1941 — I s

5125/41-5000 Ost, nicht verössentl.).

2. Versorgungsbezüge nach diesem RdErl. erhalten

ferner Versorgungsempfänger deutscher Volkszu¬

gehörigkeit, die aus dem Generalgouvernement mit

Genehmigung der in Betracht kommenden Stellen in

das Deutsche Reich umgesiedelt sind, sowie Versor¬

gungsempfänger, die vor dem 26. 10. 1939 ihren

Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort außerhalb des

Gebietes des ehemaligen polnischen Staates gehabt

haben.

3. Versorgungsbezüge nach diesem RdErl. erhalten

ferner die Angehörigen des ukrainischen Volkstums

beim Vorliegen der sonstigen in Ziff. 1 genannten

Voraussetzungen, jedoch ohne das Erfordernis der

Eintragung in die deutsche Volksliste. Die Gewährung

setzt Würdigkeit des Empfängers voraus, die im Ein¬

zelfalle noch besonders zu prüfen ist.

4. Versorgungsempfängern im Sinne der Ziff. 1,
die auf Grund des RdErl. v. 14. 3. 1940 bis Ende

Juni 1941 laufende Unterstützungen erhalten haben,

sind Versorgungsbezüge nach Maßgabe dieses RdErl.

auch ohne Eintragung in die deutsche Volksliste so¬

lange vorläufig zu zahlen, bis die Eintragung in die

deutsche Volksliste erfolgt oder die Eintragung in

die deutsche Volksliste abgelehnt worden ist oder sonst

Tatsachen bekannt werden, die eine Eintragung in die

deutsche Volksliste ausschließen.

II. Höheder Versorgungsbezüge.

1. Die Höhe der Versorgungsbezüge ist wie folgt

festzusetzen!

a) (1) Auszugehen ist von den bisherigen polnischen

Bruttobeziigen abzüglich des auf Kinderzulagen

(Kinderbeihilfen, Erziehungsbeihilfen u.ä.) ent¬

fallenden Teils dieser Bezüge, die nach einem
Kurs von

1 Zloty ^ 0,50

umzurechnen sind.

(2) Die Beträge sind auf volle Reichsmark nach

oben abzurunden. Zu dem sich alsdann ergeben¬

den Betrage wird ein Zuschlag von 20 v. H. ge¬

währt.
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d) Ergeben sich trotz Gewährung des Zuschlages auch

dann noch Beträge, die hinter den Versorgungs-

bezügen (ausschl. Kinderzuschlägen) vergleich¬

barer Versorgungsempfänger des Altreichs zu¬

rückbleiben, so können die Versorgungsbezüge bis

zur Höhe dieser vergleichbaren Versorgungs¬

bezüge aufgebessert werden. Zugrunde zu legen

sind dabei jedoch ausschließlich die BesEr. der

Reichsbesoldungsordnung in der jetzigen Fassung;

für ehemalige Berufsmilitärpersonen und ihre

Hinterbliebenen ergeht insoweit eine Sonder¬

regelung durch das OKW. (Reichsverforgung)

im Einvernehmen mit dem NMdI. und dem

RFM. Die Entscheidung trifft die für die Zah¬

lung der Versorgungsbezüge zuständige Behörde,

bei Gemeinden, Eemeindeverbänden und sonsti¬

gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des öffentlichen Rechts die Aufsichtsbehörde; in

Zweifelsfällen entscheidet die oberste Dienstbe¬

hörde im Einvernehmen mit dem RFM., bei Ge¬

meinden usw. die oberste Aufsichtsbehörde,

o) In keinem Falle dürfen jedoch die als Ruhegehalt

gewährten Bezüge hinter 64 -A-,//! monatlich und

die als Witwengeld gewährten Bezüge hinter

32 monatlich zurückbleiben,

cl) Ferner wird für jedes bei einer sinngemäßen

Anwendung der Grundsätze des Reichsbesoldungs¬

rechts kinderzufchlagberechtigte Kind ein Kinder¬

zuschlag von je 20 monatlich gewährt,

s) Die sich nach a bis ci ergebenden Betrüge unter¬

liegen der Lohnsteuer, der Bürgersteuer sowie

etwaigen Kriegszuschlägen nach Reichsrecht,

k) Neben den Versorgungsbezügen können Not¬

standsbeihilfen und Unterstützungen nach Maß¬

gabe der Beihilfengrundsätze und der sonstigen

Richtlinien, die für vergleichbare Versorgungs¬

empfänger des Altreichs gelten, gewährt werden.

2. Wenn ein Versorgungsempfänger zwischen dem

1. 9.1939 und dem 1.7.1941 gestorben ist, so sind für

die Festsetzung des Witwen- und Waisengeldes zu¬

nächst die Versorgungsbezüge des Verstorbenen nach

Maßgabe dieses RdErl. zu ermitteln.

3. Werden in einer völkisch gemischten Ehe nur die

Ehefrau und die Kinder in die deutsche Volksliste ein¬

getragen, so kann ihnen ein Unterhaltsbeitrag in

Höhe desWitwen- und Waisengeldes gewährt werden,

das ihnen im Falle des Todes des Ehemannes zu¬

stehen würde. Das gleiche gilt, wenn eine solche Ehe

geschieden ist oder der Ehemann vermißt ist.

4. Zur Ergänzung der vorstehenden Bestimmungen

sind die Vorschriften des DBG., insbesondere die Be¬

stimmungen §8 127 ff. DBG. über das Ruhen der

Versorgungsbezüge, sinngemäß anzuwenden. Dies gilt

auch dann, wenn das öffentlich-rechtliche Dienstver¬

hältnis, auf Grund dessen die Versorgungsbezüge ge¬

zahlt werden, bereits vor dem 1. 7. 1937 beendet

worden ist.

III. Zahlung der Versorgungsbezüge.

1. Die Versorgungsbezüge werden nur auf Antrag

und ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches ge¬

währt. Die Gewährung setzt Würdigkeit des Empfän¬

gers voraus.

2. Die Zahlung der Versorgungsbezüge beginnt

mit dem Ersten des Monats, in dem erstmalig ein

Antrag auf Zahlung von Versorgungsbezügen nach

diesem RdErl. oder auf Zahlung von Unterstützungen

nach dem RdErl. v. 14.3.194V gestellt worden ist,

frühestens jedoch ab 1.7.1941. Bei Volksdeutschen, die

in die Abt. I und II der deutschen Volksliste einge¬

tragen werden und vor dem 1.7.1941 Unterstützungen

nach dem RdErl. v. 14.3.1949 nicht erhalten haben,

kann jedoch die Zahlung rückwirkend ab 1.9.1939 er¬

folgen mit der Maßgabe, daß sich für die Zeit vor dem

1. 7.1941 die Höhe der Versorgungsbezüge ausschließ¬

lich nach Abschn. II Ziff. 1 Buchst, a und e bis s richtet;

dabei sind jedoch die Bezüge anzurechnen, die sie in

der Zeit vom 1.9.1939 als Dienstbezüge oder als

Unterstützungen oder als sonstige Zuwendungen

irgendwelcher Art aus öffentlichen Mitteln erhalten

haben. Vorstehender Satz gilt sinngemäß für Volks¬

deutsche Umsiedler aus dem Generalgouvernement für

die Zeit vom Ersten des Monats ab, in dem sie in das

Gebiet des Deutschen Reiches umgesiedelt sind. Ande¬

ren Personen kann für die Zeit zwischen dem 1. 9.1939

und dem Ersten des Antragsmonats eine einmalige

Unterstützung gezahlt werden, wenn dies zur Abwen¬

dung einer wirtschaftlichen Notlage, die infolge des

Wegfalls der Versorgungsbezüge entstanden war, er¬

forderlich ist; die Unterstützung darf die Summe der

auf den entsprechenden Zeitraum entfallenden bis¬

herigen polnischen Bezüge nicht übersteigen.

3. Mit Wirkung vom 1.7.1941 ab geht die Be¬

treuung der unter diesen RdErl. fallenden Versor¬

gungsempfänger über

a) bei Versorgungsempfängern der ehemaligen pol¬

nischen Finanzverwaltung (Steuerverwaltung und

Zollverwaltung) auf den Oberfinanzprüs. in

Troppau,

b) bei Versorgungsempfängern der ehemaligen pol¬

nischen Justizverwaltung auf den für den Wohn¬

sitz oder ständigen Aufenthaltsort zuständigen

Oberfinanzpräs.,

e) bei Versorgungsempfängern der ehemaligen pol¬

nischen Eisenbahnverwaltung auf die Reichsbahn¬

direktion, in deren Bereich der Versorgungsemp¬

fänger seinen Wohnsitz oder ständigen Aufent¬

halt hat,

ci) bei Versorgungsempfängern der ehemaligen pol¬

nischen Postverwaltung auf den Präs. der Reichs¬

postdirektion Berlin,

s) bei Hochschulversorgungsempfängern (Universi¬

tätsprofessoren u. ä.) auf den Kurator der Uni¬

versität Königsberg (Pr.),

I) bei ehemaligen Berufsmilitärpersonen (Offizie¬

ren, Unteroffizieren und Militärbeamten) und

Hinterbliebenen von solchen,

1. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in der Prov. O st preußen haben, auf

das Versorgungsamt Königsberg (Pr.),

2. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in dem Reichsgau Danzig-West-
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preußen haben, auf das Versorgungsamt

Danzig,

3. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in dem Reichsgau Wartheland

haben, auf das Versorgungsamt Posen,

4. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in den übrigen Gebieten des Deutschen

Reiches (einschl. des Protektorates Böhmen

und Mähren) sowie im Auslande haben, auf

das Versorgungsamt Breslau,

Z) bei den Versorgungsempfängern einer Gemeinde,

eines Gemeindeverbandes oder einer sonstigen

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent¬

lichen Rechts in den eingegliederten Ostgebieten

auf die einzelne Gemeinde, Gemeindeverband usw.,

b) bei Versorgungsempfängern der übrigen ehema¬

ligen polnischen Staatsverwaltung und bei Ver¬

sorgungsempfängern von Gemeinden, Gemeinde-
Verbänden, sonstigen Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts in den

nicht in das Deutsche Reich eingegliederten Ge¬

bieten des ehemaligen polnischen Staates,

1. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in den Reichsgauen Danzig-West-

preußen, Wartheland sowie in der

Prov. Ostpreußen haben, auf den Ober-

Präs. (Verw. des Prov.-Verbandes) in K ö -

nigsberg (Pr.),

2. soweit sie ihren Wohnsitz oder ständigen Auf¬

enthalt in den übrigen Gebieten des Deutschen

Reiches (einschl. des Protektorats Böhmen und

Mähren) sowie im Auslande haben, auf den

Ober-Präs. (Verw. des Prov.-Verbandes) in

Breslau.

In Zweifelsfällen werde ich im Einvernehmen

mit dem RFM. bestimmen, welche Behörde die

Betreuung der einzelnen Versorgungsempfänger

künftig zu übernehmen hat.

4. Behörden, die bisher für die Betreuung zustän¬

dig waren, haben die ihnen vorliegenden Vorgänge

beschleunigt an die nunmehr zuständigen Behörden

weiterzuleiten, jedoch die nach Maßgabe des RdErl.

v. 14.3.1940 gezahlten Unterstützungen so lange wei¬

terzuzahlen, bis die neuen Betreuungsbehörden die

Übernahme der Zahlung der Versorgungsbezüge an¬

gezeigt haben. Die mit der Zahlung der Versorgungs¬

bezüge ab 1. 7.1941 beauftragten neuen Dienststellen

haben den bisher für die Betreuung zuständig gewese¬

nen Stellen die von ihnen für die Zeit nach dem

1.7.1941 gezahlten Unterstützungen zu erstatten. Es

ist dafür zu sorgen, daß eine Unterbrechung in der

Zahlung unter keinen Umständen eintritt.

IV. Wiedergutmachung.

In Fällen, in denen nachweisbar ein ehemaliger

polnischer öffentlich-rechtlicher Bediensteter deutscher

Volkszugehörigkeit wegen seines Deutschtums hinsicht¬

lich der Höhe seiner Dienst- oder Versorgungsbezüge

zurückgesetzt oder seiner Dienst- oder Versorgungs¬

bezüge für verlustig erklärt worden ist oder ihm Ver¬

sorgungsbezüge im Zusammenhang mit der Errichtung

des ehemaligen polnischen Staates nach dem Welt¬

krieg versagt worden sind, können die zuständigen

Obersten Reichsbehörden — und zwar auch für die

ihrer Aufsicht unterstellten Körperschaften, Anstalten

und Stiftungen des öffentlichen Rechts — im Ein¬

vernehmen mit dem RFM. die Versorgungsbezüge an¬

gemessen erhöhen oder, sofern bisher überhaupt keine

Versorgungsbezüge gezahlt worden sind, Versorgungs¬

bezüge neu bewilligen.

L. Aktive öffentlich-rechtliche Bedienstete.

1. Ehemals polnische öffentlich-rechtliche Bedien¬

stete, die die Voraussetzungen erfüllen, bei deren Vor¬

liegen gemäß Abschn. I ihnen Versorgungsbezüge

gewährt werden würden, wenn sie sich am 1.9.1939

im Ruhestand befunden hätten, erhalten Versorgungs¬

bezüge unter entsprechender Anwendung der Bestim¬

mungen unter Abschn. sofern sie nicht bis Ende

Juni 1941 in ein deutsches Beamtenverhältnis be¬

rufen worden sind. Die Versorgungsbezüge sind so zu

berechnen, als wenn sie zu diesem Zeitpunkt wegen

Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten wären.

Werden sie nachträglich in ein planmäßiges Beamten-

verhältnis berufen, so entfällt die Zahlung von Ver¬

sorgungsbezügen.

2. Ist von der Übernahme in ein deutsches Beam-

tenverhältnis nur deshalb abgesehen, weil eine Wie¬

derverwendung im öffentlichen Dienst aus politischen

Gründen nicht tunlich erscheint, ohne daß jedoch man¬

gelnde Würdigkeit vorliegt, so sind die Versorgungs¬

bezüge um den Betrag zu kürzen, der aus einer nicht¬

selbständigen Tätigkeit außerhalb des öffentlichen

Dienstes dem ehemaligen öffentlich-rechtlichen Bedien¬

steten als Arbeitseinkommen zufließt. Lehnt ein sol¬

cher Bediensteter in solchen Fällen eine vom Arbeits¬

amt zugewiesene und zumutbare Arbeit außerhalb

des öffentlichen Dienstes ohne gerechtfertigten Grund

ab, so können die Versorgungsbezüge entzogen oder

teilweise gekürzt werden.

3. Ist ein öffentlich-rechtlicher Bediensteter, der am

1.9.1939 noch im Dienst gestanden hat, in der Zeit

zwischen dem 1.9.1939 und dem 1.7.1941 gestorben,

so ist das Witwen- und Waisengeld zu berechnen, wie

es gemäß Abschn. ^ II sich ergeben würde, wenn der

Bedienstete mit Ablauf des Sterbemonats zunächst in

den Ruhestand getreten wäre und Versorgungsbezüge

erhalten hätte.

4. Abschn. ^.113 gilt sinngemäß.

An die nachgeordneten Behörden sowie die Gemeinden,
Eemeindeverbände und sonst. Körperschaften des öffentl.
Rechts.

- - RMBliV. S. 108li.
— BaVBl. S. 605.
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polizeiverwaltung.
Aufgaben üer Polizei.

Preisüberwachung durch die Polizei.

RdErl. d. MdJ. v. 2. 7. 1941 Nr. Sk 834.

Beim Landrat in Offenburg wird mit Wirkung

vom 15. Juli 1941 ein bezirklicher Überwachungs¬

trupp für die Landkreise Lahr, Offenburg, Kehl und

Wolfach eingerichtet.

Der bezirkliche Überwachungstrupp der Polizei¬

direktion Freiburg ist hiernach nur noch für die Land¬

kreise Emmendingen, Freiburg, Neustadt, Müllheim

und Lörrach zuständig.

Die Festsetzung in Abschnitt I Abs. (1) des Rund¬

erlasses vom 1. Juli 1939 (BaVBl. S. 799) wird ent¬

sprechend geändert.

An alle Pol.-Behörden.
— VaVVl. S. 6l1.

Wehrangelegenheiten.Zamiltenunterhalt.
Familienunterhalt, hier 13. Monatsgehalt.

RdEr l. d. MdJ. v. 1. 7. 1941 Nr. 55 982 Norm. XIX.

Hinsichtlich der Anrechnung des 13. Monatsgehalts

hat der RMdJ. in einem Erlaß vom 17. 6. 1941 —

V k 691/41 — 7999 bestimmt!

Das vor der Einberufung bezogene 13. Monats¬

gehalt ist, ohne Rücksicht darauf, ob es auf einem

tarifrechtlichen Anspruch beruht (Reichstarif¬

ordnung für das private deutsche Bankgewerbe vom

31. Juli 1939 — RABl. VI S. 1428 — 39 —) oder

freiwillig gewährt wird, sowie ohne Rücksicht

darauf, ob es in einer Summe oder in Teilen gezahlt

wird, bei der Festsetzung der Einkommenshöchstgrenze

des Tabellensatzes in Höhe eines Zwölftels seines

Nettobetrages zum Nettoeinkommen des Einberufenen

zu rechnen.

Da nach 8 1 der Verordnung zur Abänderung und

Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiet des Ar¬

beitsrechts vom 1. September 1939 <— RGBl. >

S. 1683 — die beiderseitigen Rechte und Pflichten aus

einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis für die

Dauer der Einberufung ruhen, so stellt ein wäh¬

rend der Einberufungszeit gezahltes 13. Monats¬

gehalt, soweit es nicht anteilig auf die Zeit vor dem

Einstellungstag entfällt, in allen Fällen eine frei¬

willige Zuwendung des Unternehmers im Sinne

der Nr. 146 Ziff. 2 Buchst, g. (nicht Buchst, d) des

Runderlasses vom 5. Juli 1949 — RMBliV. S. 1363

— dar. Es bleibt daher — jeweils in Höhe eines

Zwölftels seines Nettobetrages — im Rahmen der

Vorschriften über die Einkommens¬

höchstgrenze außerAnsatz.

Nr. 147 Ziff. 3 a. a. O. ist in den Fällen nicht an¬

zuwenden, in denen das 13. Monatsgehalt bei der

Bemessung des Familienunterhalts bereits berücksich¬

tigt worden ist. Der auf die Zeit vor dem Einstel¬

lungstag entfallende Teil des 13. Monatsgehalts ist

Arbeitsentgelt im Sinne der Nr. 147 Ziffer 2 a. a. O.

An die Stadt- und Landkreise.

— BaVBl. S. Kit.

Kennzeichnung des Landarbeiters im Wehrpah.

R dErl. d. RMdJ. v. 20. K. 1941 — I Ii,, K83 V /41 500.

(1) Wie festgestellt worden ist, ist in den Wehr¬

stammpapieren verschiedentlich bei Landarbeitern, die

im Besitz der Landarbeiterbescheinigung oder des

Landarbeiterbriefes sind, als Berufsbezeichnung in

Sp. 8 des Wehrstammblatts nicht die Bezeichnung

„Landarbeiter", sondern „ungelernter Arbeiter" ein¬

getragen worden.

(2) Ich weise hierzu darauf hin, daß bereits im

Jahre 1936 von dem Reichsbauernführer eine Ausbil¬

dungsordnung erlassen worden ist mit dem Ziel, die

Landarbeit als gelernten Berus herauszustellen und

damit die Leistung, die soziale Stellung und das An¬

sehen des Landarbeiters zu heben. Die Berufsbezeich¬

nung Landarbeiter hat nunmehr also eine ent¬

sprechende Ausbildung zur Voraussetzung.

(3) Ich ersuche deshalb, bei Inhabern der Land¬

arbeiterbescheinigung oder des Landarbeiterbriefes in

der Wehrstammkarte als Berussbezeichnung stets

„Landarbeiter" einzutragen.

An die Kreispol.-Behörden und die polizeilichen Melde¬

behörden. ' — RMBliV. S. IIIS.

- BaVBl. S. 612.

Ausführung des Einsatz-Familienunterhalts.

NdErl. d. NMdJ. u. d. NFM. v. 20. li. 1941

— V t 651/41-7900 u. I.K 4085-280 I

(2. Änderung).

Auf Grund des 8 6 des Einsatz-Familienunterhalts-

ges. (EFUE.) v. 26. 6. 1949 (RGBl, l S. 911) ordnen

wir folgendes an:

I. Der RdErl. über die Ausführung des Einsatz-

Familienunterhalts v. 5. 7. 1949 (RMBliV. S. 1363)')

in der Fass. des RdErl. v. 14. 12. 1949 (RMBliV.

S. 2251)") wird wie folgt geändert!

1. Hinter Nr. 13 werden die folgenden Abschn. e

und (I eingefügt:

o) Schwiegereltern.

l3a. Schwiegereltern können als familienunterhalts¬
berechtigt anerkannt werden, wenn der Einberufene bis
zum Einstellungstage
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a) ganz oder zu einem wesentlichen Teil der Ernährer
gewesen ist oder

d) die Hauptkraft im Betriebe der Schwiegereltern ge¬
wesen ist

und das Einkommen der Schwiegereltern niedriger ist
als der maßgebende örtliche Unterhaltssatz (Nr. 69) zu¬

züglich der Miete — in den Reichsgauen der Ostmark und
im Sudetengau niedriger als der Unterhaltshöchstsatz

(Nr, 74) zuzüglich der Miete, Im übrigen sind die für
die Gruppe II des H 2 EFUG. geltenden Vorschriften

sinngemäß anzuwenden.

>1. Geschwister.

13d, Geschwister des Einberufenen, die nicht nach

K 2, II Nr. 6 EFUG. familienunterhaltsberechtigt sind,
können als familienunterhaltsberechtigt anerkannt wer¬
den, wenn der Einberufene bis zum Einstellungstage ganz
oder zu einem wesentlichen Teil der Ernährer gewesen ist
und das Einkommen des Angehörigen niedriger ist als
der maßgebende örtliche Unterhaltsfatz (Nr. 6g) zuzüglich
der Miete — in den Reichsgauen der Ostmark und im
Sudetengau niedriger als der Unterhaltshöchstsatz (Nr. 74)
zuzüglich der Miete. Im übrigen sind die für die Gruppe II
des 8 2 EFUG. geltenden Vorschriften sinngemäß anzu¬
wenden.

2. Nr. 18 Satz 1 erhält folgende Fassung!

18. U n t e r h a l t s l e i st u n g.

Der Unterhalt muß — außer in den Fällen der Nr. 21
(noch nicht abgeschlossene Berufsausbildung), der Nr. 22
(Tod eines Elternteils) und der Nr. 22-r (Erwerbsunfähig¬
keit der Eltern oder eines Elternteils) — tatsächlich ge¬
leistet worden sein (Grundsatz der tatsächlichen Unter-
haltsleistung).

3. Hinter Nr. 22 wird folgende Nr. 22g. eingefügt!

22a. Erwerbsunfähigkeit der Eltern oder
eines Elternteils.

War der Einberufene in der Zeit vor dem Einstellungs¬
tage nicht der Ernährer seiner Eltern und ist erst nach
diesem Zeitpunkt die Sicherung des notwendigen Lebens¬
bedarfs der Eltern infolge des Eintritts der Erwerbs¬
unfähigkeit der Eltern oder eines Elternteils fortgefallen,
so sind die Eltern samilienunterhaltsberechtigt, wenn nach
den Einkommensverhältnissen des Einberufenen während
des letzten halben Jahres vor dem Einstellungstage an¬
zunehmen ist, daß er den Eltern gemäß seiner bürgerlich-
rechtlichen Unterhaltspflicht mindestens den für die An¬
erkennung der Ernährereigenschaft erforderlichen Teil
ihres Lebensunterhalts (Nr. 16, 17) gewährt hätte; die
Nrn. 18 bis 20 und 24 gelten entsprechend.

4. kr) In Nr. 23 werden folgende Abs. 2 und 3

angefügt!

(2) Scheidet einer der gemeinsamen Ernährer aus dem
Wehrdienst oder dem Reichsarbeitsdienst aus, so bleibt die
Familienunterhaltsberechtigung der Eltern während der
Dauer der Einberufung der übrigen Söhne bestehen, auch
wenn die Unterhaltsleistung dieser Söhne für sich allein
für die weitere Anerkennung der Ernährereigenschaft nicht
ausreichen würde. Soweit der Ausgeschiedene seine Un¬
terhaltsleistung wiederaufnehmen kann, ist der Familien¬
unterhalt entsprechend zu kürzen.

(3) Wird einer der gemeinsamen Ernährer Kriegs¬
besoldungsempfänger oder — frühestens vom Beginn des
dritten Dienstjahres an — Gehaltsempfänger des Frie-
dcnsstandes der Wehrmacht und reicht die Unterhalts-
leistung der übrigen Söhne für die weitere Anerkennung
der Ernährereigenschaft nicht aus, so bleibt die Familien¬
unterhaltsberechtigung der Eltern während der Dauer der
Einberufung der übrigen Söhne bestehen. Bei Bemessung
des Familienunterhalts ist jedoch davon auszugehen, daß
die Söhne, die Kriegsbesoldungsempfänger oder Gehalts¬
empfänger des Friedensstandes der Wehrmacht geworden
sind, in der Regel in der Lage sind, einen Beitrag zum
Unterhalt ihrer Eltern zu leisten,' dieser Beitrag ist nach
der Besonderheit des Einzelfalles zu ermitteln; der Fa¬
milienunterhalt ist entsprechend zu kürzen.
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k) Dementsprechend werden die Nrn. 1 und 148

wie folgt geändert!

In Nr. 1 Abs. 1 Satz 5 werden hinter dem Worte

„eingestellt" die Worte eingefügt!

, es sei denn, daß die besondere Ausnahme der Nr. 23
Abs. 3 vorliegt;

in Nr. 1 Abs. 1 letzter Satz werden die Worte an¬

gefügt!

, es sei denn, daß auch hier die besondere Ausnahme
der Nr. 23 Abs. 3 vorliegt;

in Nr. 148 letzter Satz werden die Worte angefügt!

; siehe jedoch die besondere Ausnahme in Nr. 23 Abs. 3.

5. In Nr. 27 erhält Satz 2 folgende Fassung!

Ist in diesen Fällen das Einkommen des Angehörigen
niedriger als der maßgebende örtliche Unterhaltssatz
(Nr. 69) zuzüglich der Miete — in den Reichsgauen der
Ostmark und im Sudetengau niedriger als der Unterhalts-
höchstsatz (Nr. 74) zuzüglich der Miete —> so darf e"ne
lausende Beihilfe aus Mitteln des Familienunterhalts
gewährt werden; die Beihilfe darf die von dem Ein¬

berufenen im Durchschnitt des letzten halben Jahres vor
dem Einstellungstage nachweislich gezahlte, nach dem Ein¬
stellungstage ausgefallene, für die Anerkennung der Er-
nährereigenfchaft aber nicht ausreichende laufende Unter¬
haltsleistung des Einberufenen nicht übersteigen; in dem
Bescheid über die Bewilligung der Beihilfe ist ausdrücklich
darauf hinzuweisen, daß die Ernährereigenschaft des Ein¬
berufenen nicht anerkannt worden ist.

6. Hinter Nr. 33 wird folgende Nr. 33-r eingefügt!

33Zu 8 2 Abs. 1 EFU.-DV. Zuständigkeit
bei Unterbringung in Anstalten, in Hei¬

men oder in Familienpflege.

Ist der Familienunterhaltsberechtigte in einer Anstalt,
in einem Heim oder in Familienpflege untergebracht, so
ist wie folgt zu verfahren!

1. Ist die Unterbringung nicht nur vorübergehend, so
ist der Stadt- oder Landkreis des Unterbringungsortes
zur Gewährung des Familienunterhalts verpflichtet. Dies
gilt nicht in den Fällen -r und b.

n) Sind die Kosten der Unterbringung bis zum Beginn
des Familienunterhalts ganz oder'teilweise von der
öffentlichen Fürsorge getragen worden, so ist zur Ge¬
währung des Familienunterhalts der Stadt- oder Land¬

kreis verpflichtet, in dessen Bereich die für die endgül¬
tige Fürsorgepflicht maßgebende örtliche Beziehung des
Hilfsbedürftigen oder im Falle des Z 8 der Fürsorge-
pflicht-BO. seiner unehelichen Mutter bestanden hat;
dies gilt nicht für Landeshilfsbedürftige.

>>) Ist ein eheliches Kind des Einberufenen an einein
anderen Orte als dem Wohnort (Ort des nicht nur
vorübergehenden Aufenthalts) der samilienunterhalts-
berechtigten Ehefrau des Einberufenen untergebracht
und find die Kosten der Unterbringung bis zum Beginn
des Familienunterhalts von dem Einberufenen oder
der Ehefrau getragen worden, so ist der Stadt- oder

Landkreis, der der Ehefrau Familienunterhalt ge¬
währt, auch zur Gewährung des Familienunterhalts
für das Kind verpflichtet. Entsprechendes gilt für die
für ehelich erklärten, die vor dem Einstellungstage an
Kindesstatt angenonmenen Kinder des Einberufenen
sowie für die in K 2, II Nr. 2 EFUG. genannten Kin¬
der. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn an
Stelle der Ehefrau einem anderen Angehörigen Fami¬
lienunterhalt gewährt wird (vgl. Nr. 79).

2. Handelt es sich dagegen um eine vorübergehende
Unterbringung im Bezirk eines anderen Stadt- oder Land¬
kreises, so ist der Stadt- oder Landkreis des Wohnortes
(des Ortes des bisherigen nicht nur vorübergehenden
Aufenthalts) zur Gewährung des Familienunterhalts
verpflichtet.
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7. Hinter Nr. 36 wird folgende Nr. 36o. eingefügt!

36a. Durch Mißbrauch von Formen und Gestaltungs¬

möglichkeiten des bürgerlichen Rechts kann die Gewäh¬
rung von Familienunterhalt (allgemeiner Familienunter¬
halt oder Wirtschaftsbeihilfe) nicht herbeigeführt werden.

Familienunterhalt kann nur insoweit gewährt werden,
wie es einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen
und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung ent¬
spricht.

8. Hinter Nr. 47 wird folgende Nr. 47 g eingefügt!

47a. Z u 8 4 A b s. 3 E F u. - D V. In besonderen Härte-
fällen kann unter den Voraussetzungen des 8 4 Abs. 3
EFU.-DV. Familienunterhalt aus Antrag für eine länger
als einen Monat (im Falle des zweiten Halbsatzes:

2 Monate), aber nicht länger als 3 Monate vor dem Tage
der Antragstellung zurückliegende Zeit gewährt werden,
wenn der Antragsteller ohne sein Verschulden verhindert
war, den Antrag rechtzeitig zu stellen; für eine länger als
3 Monate vor dem Tage der Antragstellung zurückliegende
Zeit kann Familienunterhalt nicht gewährt werden.

9. Hinter Nr. 52 wird folgende Nr. 52a eingefügt!

S2a. Zu ß 4 Abs. 10 EFU.-DV. Wird ein Einbe¬
rufener vermißt und ist die Sicherung des notwendigen
Lebensbedarfs der Familienunterhaltsberechtigten erst
während des Vermißtseins fortgefallen, so darf Familien¬
unterhalt während des Vermißtseins neu gewährt werden.

19. Nr. 52a (alt) erhält unter der Bezeichnung

„52b" folgende Fassung!

ü2I>. Zu K 5 E F U. - D V. Hinweis aus den RdErl.
über Umstellungsbeihilfen für Opfer des gegenwärtigen
Krieges v. 28. 2. 1941 (RMVliV. S. SSV)-) auf Nr. 31a
und die RdErl. des RAM. und des RMdJ. v. 6. k. 1940

über Fürsorge für Wehrdienst- und Einsatzbeschädigte und
ihre Hinterbliebenen (RMBliV. S. 1083) und 26. S. 1941
über soziale Fürsorge für Opfer des gegenwärtigen
Krieges (Ubergangsbeihilfen) (RMBliV. S. 1005).

11. In Nr. 69 Abs. 2 wird hinter Ziffer 6 folgende

Ziff. 6g eingefügt!

6a. Ist für die Ermittlung des Nettoeinkommens die
Ziff. 1 maßgebend, ist jedoch das gemäß Ziff. 1 ermittelte
Nettoeinkommen aus besonderen Gründen (z. B.
weil der Einberufene nicht lange vor dem Einstellungs¬
tage aus selbständiger Tätigkeit zu nichtselbständiger Be¬
schäftigung übergegangen ist) nicht als ein den zu berück¬
sichtigenden bisherigen Lebensverhältnissen entsprechendes
normales Nettoeinkommen anzusehen, so kann auf Antrag
das Nettoeinkommen zugrunde gelegt werden, das der
Einberufene im Durchschnitt eines anderen geeigneten zu¬
sammenhängenden, vor dem Einstellungstage liegenden
Zeitraums für einen Monat gehabt hat. Zeiten der Krank¬
heit, der Kurzarbeit und der Arbeitslosigkeit bleiben außer
Betracht; sie gelten nicht als Unterbrechungen des zeit¬
lichen Zusammenhangs. Der Zeitraum soll in der Regel

nicht weniger als 6 Monate betragen und dem Einstel¬
lungstage unmittelbar vorangehen. Soweit die in dem
zugrunde zu legenden Zeitraum bezogenen Einkünfte aus
selbständiger Tätigkeit stammen, sind sie nach den Grund¬
sätzen des Einkommensteuerrechts zu ermitteln.

12. In Nr. 60 Abs. 5 Satz 4 werden hinter den

Worten „infolge seiner Einberufung" die Worte ein¬

gefügt!

oder infolge nachgewiesener Erwerbsunfähigkeit.

13. Hinter Nr. 60 Abs. 5 wird folgender Abs. 5g.

eingefügt!

(Sa) Ist das gemäß Abs. 5 ermittelte Nettoeinkommen
aus besonderen Gründen (z. B. weil der Betrieb
des Einberufenen erst nach Beginn des maßgebenden Ver¬
anlagungszeitraums der Einkommensteuer begonnen oder
erworben worden ist oder weil der Einberufene nach Be-
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ginn des genannten Zeitraums aus nichtselbständiger Be¬
schäftigung zu selbständiger Tätigkeit übergegangen ist)
nicht als ein den zu berücksichtigenden bisherigen Lebens¬
verhältnissen entsprechendes normales Nettoeinkommen an¬
zusehen, so kann der Ermittluna des Nettoeinkommens
eines Einberufenen, der zur 'Einkommensteuer zu ver¬
anlagen ist, auf Antraa ein anderer geeigneter zusammen¬
hängender, vor dein Einstellungstage liegender Zeitraum
zugrunde gelegt werden. Dieser Zeitraum soll in der Regel
nicht weniger als 0 Monate betragen,' bei Saisonbetrieben
darf er nicht weniger als ein Jahr betragen. Die in dem
zugrunde zu legenden Zeitraum bezogenen Einkünfte sind
nach den Grundsätzen des Einkommensteuerrechts zu er¬

mitteln und. wenn sie nicht glaubhaft gemacht werden
können, tunlichst durch eine Bescheinigung des zuständigen
Finanzamts nachzuweisen. Die Anwendung der Vorschrif¬
ten dieses Absatzes ist unzulässig, wenn anzunehmen ist,
daß die Einkommenssteigerung gegenüber dem nach Abs. !>
ermittelten „Gesamtbetrag der Einkünfte" nicht auf Mehr¬
leistung von Arbeit, sondern auf Konjunktur- oder Kriegs¬
gewinn beruht.

14. In Nr. 63 Satz 1 werden hinter den Worten

„Tod eines Elternteils" die Worte eingefügt!

Eintritt der Erwerbsunfähigkeit der Eltern oder eines
Elternteils.

15. Nr. 67 erhält folgende Fassung!

07. Ist die Einkommenshöchstgrenze niedriger als der
maßgebende örtliche Unterhaltssatz (Nr. 69) zuzüglich der
Miete — in den Reichsgauen der Ostmark und im Sude¬

tengau niedriger als der Unterhaltshöchstsatz (Nr. 74Z
zuzüglich der Miete —> so kann, soweit es die Verhältnisse
erfordern, Familienunterhalt, insbesondere bei kinder¬
reichen Familien, nach der Besonderheit des Falles bis
zur Höhe dieses Unterhaltssatzes (Unterhaltshöchstsatzes)
und daneben eine Mietbeihilse gewährt werden.

16. In Nr. 92 erhält der letzte Satz folgende Fas¬

sung!

Nach dem RdErl. des RAM. v. 17. 2. 1941 -IIa
2115/41 (RABl. S. II 106) ist die Vorschrift des H 2090
der RVO. auch anzuwenden!

1. auf solche Wehrmachtangehörige, die vor dem 26.
8. 1939 wegen Eintritts in die Wehrmacht aus der
Krankenversicheruna ausgeschieden sind, an dem genann¬
ten Tage noch der Wehrmacht angehörten und an ihrem
gegenwartigen Einsatz teilnehmen oder teilgenommen
haben;

2. auf männliche Reichsarbeitsdienstpflichtige, die wegen
Eintritts in den Reichsarbeitsdienst aus der Kranken¬
versicherung ausgeschieden sind und nach dem 26. 8. 1939
noch dem Reichsarbeitsdienst angehört haben.

17. In Nr. 93 erhält Satz 1 folgende Fassung!

Bei den nicht unter Nr. 92 fallenden einberufenen
Wehrpflichtigen und Reichsarbeitsdienstpslichtigen sowie
den männlichen Längerdienenden des Reichsarbeitsdienstes
kann der Anspruch auf Familienhilfe aus der Versicherung
des Einberufenen für seine Angehörigen (8 205 ff. RVO.^I
nur durch freiwillige Weiterversicherung (8 313 RVO.)
erhalten werden.

18. Hinter Nr. 194 wird folgende Nr. 194g ein¬

gefügt!

104a. Bei Abzahlungsgeschäften über Möbel, Haus¬
und Küchengerät, Kleidungsstücke oder Wäsche, die für den
Haushalt oder den persönlichen Gebrauch unentbehr-
l i ch sind, dürfen Beihilfen nach Maßgabe der Nrn. 99
bis 104 auch gewährt werden, wenn der Kaufvertrag nach
dem 31. 8. 1939, aber mindestens einen Monat vor
dem Einstellungstage abgeschlossen worden ist. Dies gilt
nicht, wenn dem Einberufenen z. Zt. des Abschlusses des
Kaufvertrages ein Einberufungsbefehl bereits zugegangen
war.
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19. In Nr. 195 werden in der Klammer hinter den
Worten „RdSchr. Nr. 49 v. 3. 11. 1939" die Worte
eingefügt!

in der Fass. des RdSchr. 36/41 v. 26. 6. 1341.
29. Das in Nr. 195 abgedruckte RdSchr. 49 ist

durch RdSchr. 39/41 des Reichsaufsichtsamts für Pri¬
vatversicherung v. 29. 6. 1941 mit Wirkung vom 1.
7. 1941 wie folgt geändert worden:

In Abschn. I wird hinter Abs. 1 folgender

Abs. 1^ eingefügt:

^1a) Ist oder war der Einberufene verheiratet und hat
er unverheiratete minderjährige Kinder, so findet Abs. 1
auch auf solche Lebensversicherungen des Einberufenen
Anwendung, die nach dem 31. 8. 1939, jedoch mindestens
2 Monate vor dem Einstellungstag beantragt worden sind.
Ist der Versicherungsantrag vor dem 23. 6. 1941 gestellt,
so entfällt die Zweimonatssrist.

IZ. In Abschn. II erhalten die Abs. 2 bis 4 folgende

Fassung:

(2) Einberufene im Sinne des Abschn. I Abs. 1 und 1 a
sind.'

1. die zum Wehrdienst oder zur ^-Verfügungstruppe ein¬
berufenen Wehrpflichtigen (8 1 Abs. 1 des Einsatz-
Familienunterhaltsges. — EFUG. — v. 26. 6. 194(1,
RGBl. I S. 911, m Verbindung mit H 1 Abs. 1 und 3
der VO. zur Durchführung und Ergänzung des Einsatz-
Familienunterhaltsges. — EFU.-DV. — v. 26. 6. 1946,
RGBl. I S. 912),

2. die zum Reichsarbeitsdienst einberufenen Reichsarbeits¬
dienstpflichtigen (K 1 Abs. 1 EFUG.) sowie die in 8 1
Abs. 2 EFU.-DV. aufgeführten Längerdienenden des
Reichsarbeitsdienstes.

(3) Familienunterhaltsberechtigt im Sinne des Abschn. I
Abs. 1 und 1a sind die im K 2 EFUG. genannten An¬
gehörigen eines Einberufenen.

(4) Den Einberufenen und ihren familienunterhalts¬
berechtigten Angehörigen stehen gleich:

a) 1. Die zum Luftschutzdienst (ZF 13, 22, 23 der Ersten
Durchf.-VO. zum Luftschutzges. in der Fass. v. 1. 9.
1939 (REBl. l S. 1636Z einberufenen Luftschutzdienst¬
pflichtigen, ferner die zu Ausbildungsveranstaltungen
des Reichsluftschutzbundes einberufenen ehrenamt¬

lichen Amtsträger des Reichsluftschutzbundes (H 8
Nr. 1 der VO. über den Reichsluftschutzbund v. 14.
5. 1946, RGBl. I S. 784),

2. die zu Dienstleistungen auf Erund der Notdienst-VO.
v. 15. 16. 1938 (RGBl. I S. 1441) herangezogenen
Notdienstpflichtigen,

3. die einberufenen Angehörigen der Waffen-^,

4. die einberufenen Angehörigen der Techn. Wehrwirt¬
schaftseinheiten,

5. die in die Freiw. Krankenpflege für Zwecke der Wehr¬

macht eingestellten Personen, soweit sie nicht Wehr-
machtangehörige sind,

6. die Teilnehmer an Lehrgängen des Deutschen Roten
Kreuzes zur Ausbildung für die Mitwirkung im
amtlichen Sanitätsdienst der Wehrmacht und die zur

Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen eingesetzten
Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (HZ 12 und
15 des Ges. über das Deutsche Rote Kreuz o. 9. 12.
1937, RGBl. I S. 1336).

7. die Teilnehmer an Lehrgängen der Reichsmotorsport¬
schulen im Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps und

an Lehrgängen des Nationalsozialistischen Flieger¬
korps,

8. die zu SA.-Führerausbildungslehrgängen Einberu¬
fenen,

9. die Teilnehmer an Lehrgängen für Wehrertllchtigung
in den Reichsausbildungslagern der Hitler-Jugend

und ihre familiennnterhaltsberechtigten Angehörigen
lvgl. Z 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 9 der EFU.-DV. in der
Fass. der VO. v. 16. 6. 1941, REBl. I S. 326):
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I>) 1. die Besatzungsmitglieder deutscher Handelsschiffe, die
an der Rückkehr aus dem Ausland infolge feindlicher
Maßnahmen verhindert sind oder aus einem zwingen¬
den Erund zum Ersatz oder zur Verstärkung der
Schiffsbesatzung verwendet werden,

2. die im feindlichen Ausland als Kriegs- oder Zivil¬
gefangene festgehaltenen oder dauernd in Uber-
wachung stehenden deutschen Staatsangehörigen,

3. die an der Rückkehr aus dem neutralen Ausland in¬
folge feindlicher Maßnahmen verhinderten deutschen
Staatsangehörigen,

4. die deutschen Staatsangehörigen, die während des
gegenwärtigen Krieges als Soldaten in die italie¬
nische Wehrmacht eintreten oder eingetreten sind,

und die im Inland befindlichen familienunterhalts¬
berechtigten Angehörigen dieser Personen (vgl. 8 36
Abs. 2 EFU.-DV. in der Fass. der VO. v. 2S. 16. 1946,
RGBl. I S. 1397):

e) die von einer behördlich angeordneten Räumung oder
Freimachung von gefährdeten Gebieten oder Wohn¬
gebäuden Betroffenen (K 1 Räumungs-FUV. v. 1. 9.
1939, RGBl. I S. 1761).

'(?. In Abschn. III wird hinter Abs. 5 Buchst, o fol¬
gender Buchst, ä eingefügt:

ä) Für die Lebensversicherungen nach Abschn. I Abs. 1a
gilt an Stelle der Vorschrift zu c die nachstehende Son¬
dervorschrift:

Hat der Einberufene ein unverheiratetes minder¬
jähriges Kind und beträgt der monatliche Varbeitrag

der Versicherung mehr als 26 so ist als monat¬
licher Sicherungsbeitrag für den einem Barbeitrag
von 26 entsprechenden Teil der Versicherung ein
Betrag von 5 zu zahlen. Hat der Einberufene
2 unverheiratete minderjährige Kinder und beträgt
der monatliche Varbeitrag der Versicherung mehr als
46 so ist als monatlicher Sicherungsbeitrag für
den einem Varbeitrag von 46 entsprechenden Teil
der Versicherung ein Betrag von 16 zu zahlen.
Für jedes weitere unverheiratete minderjährige Kind
des Einberufenen erhöhen sich die genannten Beträge
entsprechend. Für den übrigen Teil der Versicherung
gilt Abschn. I Abs. 4 Satz 2 und 3.

O. In Abschn. III Abs. 7 erhält der eingeklam¬
merte Text folgende Fassung:

(vgl. jedoch Nr. 169 und 169a des Ausf.-Erl. v. 5. 7.
1946, RMBliV. S. 1363 >), in der Fass. des RdErl. v.
26. 6. 1941, RMBliV. S. 1116)«).

L. Abschn. III Abs. 13 erhält folgende Fassung:

(13) Der RMdI. und der RFM haben im Einverneh¬
men mit dem RWiM. und dem Reichsaufsichtsamt für
Privatversicherung die aus Nr. 166 bis 116 des Ausf.-Erl.
v. o. 7. 1946 (RMBliV. S. 1363)^) in der Fass. des RdErl.
v. 26. 6. 1941 (RMBliV. S. 1116)«) ersichtlichen Bestim¬
mungen getroffen.

21. In Nr. 196 erhält der letzte Satz folgende
Fassung:

Sie wird ferner den in H 36 Abs. 2 Ziff. 1 bis 4 der
EFU.-DV. v. 26. 6. 1946 (RGBl. I S. 912) - in der Fass.
der VO. v. 2S. 16. 1946 (REBl. I S. 1397) — genannten
Personen gewährt.

22. Hinter Nr. 199 wird folgende Nr. 199 ein¬
gefügt:

169 a. In den Fällen des Abschn. I Abs. 1 a der An¬
ordnung richtet sich die Höhe der Beibilfe außerdem nach
der Zahl der unverheirateten minderjährigen Kinder. Die
Beihilfe darf monatlich für alle nach dem 31. 8. 1939 ab¬
geschlossenen Lebensversicherungen zusammen nicht mehr
als 5 je unverheiratetes minderjähriges Kind be¬
tragen. Die Beihilfe darf ferner — zusammen mit der
Beihilfe für etwaige vor dem 1. 9. 1939 beantragte Le¬
bensversicherungen — den monatlichen Höchstbetrag von
66 (vgl. Nr. 169) nicht überschreiten.
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23. In Nr. 113 werden die Worte „oder dem ört¬

lichen Unterhaltssatz für die Ehefrau, dem örtlichen

Unterhaltssatz der Kinder" durch die Worte ersetzt!

oder den örtlichen Unterhaltssätzen,

24. In Nr. 117 wird hinter Satz 2 folgender Satz

eingefügt!

Eine entsprechende Regelung ist durch die Anordnung
II lg der Reichsstelle für Kohle über die endgültige Rege¬
lung der Hausbrandversorgung im Kohlenwirtschaftsjahr
1941/42 v. 22. 4. 1941 (RAnz. Nr. 93) getroffen worden.

25. In Nr. 146 Ziff. 2 Buchst, k werden folgende

Vorschriften angefügt!

Das gleiche gilt hinsichtlich der Zulagen, die dem Ein¬
berufenen nach dem Einstellungstage mit Rücksicht auf
seine Verheiratung oder die Geburt eines Kindes von dem
Unternehmer in der üblichen Weise und Höhe gewährt
werden. Ferner darf bei Lohn- oder Gehaltserhöhungen,
die der Einberufene, wenn er nicht einberufen wäre, auf
Grund einer Vorschrift der Tarifordnung oder der Be¬
triebsordnung (Dienstordnung) oder einer mindestens
einen Monat vor dem Einstellungstage abgeschlossenen
Vereinbarung erhalten würde (Aufrücken in eine höhere
Altersstufe, Beförderung), die Einkommenshöchstgrenze
durch freiwillige Zuwendungen bis zur Höhe des Unter¬
schiedsbetrages zwischen 83 v. H. des vor dem Einstellungs¬
tage bezogenen Nettoarbeitsentgelts und 8o v. H. des
Nettoarbeitsentgelts, das der Einberufene ohne die Ein¬
berufung nunmehr erhalten würde, überschritten werden!
das entsprechende gilt, wenn der Einberufene während
eines Arbeitsurlaubs Lohn- oder Gehaltserhöhungen der
genannten Art erhalten hat, für die Zeit nach der Wieder-
einberufung.

26. Nr. 146 Ziff. 18 erhält folgende Fassung!

18. Kinderbeihilfen nach der Kinderbeihilfen-VO. v.
9. 12. 194» (RGBl. I S. 1571). Die Kinderbeihilfen blei¬
ben auch dann außer Ansatz, wenn dadurch die Einkom¬
menshöchstgrenze (vgl. Nr. 58 ff.) überschritten wird.

27. In Nr. 146 Ziff. 24 werden vor den Worten

„das Aufwertungseinkommen" die Worte eingefügt!

Bei Personen, die bis zum Beginn des Familienunter¬
halts von der Kleinrentnerhilfe oder Kleinrentnerfürsorge
unterstützt worden sind,

28. In Nr. 147 wird folgende Ziff. 6 angefügt!

6. die dem Einberufenen gewährten Beträge der in
Nr. 14!, Ziff. 6, 7, 8, 9, 19 und 13 genannten Art in der
dort bestimmten Höhe.

29. Hinter Nr. 151 wird folgende Nr. 151a ein¬

gefügt!

151 a. Unterstützung für Dienstverpflichtete und Gleich¬
gestellte auf Grund der Anordnung des RAM. über Un¬
terstützung für Dienstverpflichtete v. 4. 9. 1939 (RABl.
S. I 417) und den dazu ergangenen Ausf.-Best. wird nicht
gewährt, soweit ein Anspruch auf Einsatzfamilienunterhalt
besteht.

36. In Nr. 153 Satz 2 werden an Stelle der Worte

„(vgl. Nr. 27)" die Worte eingefügt!

nicht dagegen in den Fällen der Nr. 27 Satz 2.

31. Die Nr. 177 erhält folgende Fassung!

177. Familienunterhaltsbeträge, die nach Nr. 176 un¬

ter » zurückzuzahlen sind, sowie Ersatzansprüche gegen Un¬
terhaltspflichtige und sonstige Drittverpslichtete nach K 17
EFU.-DV. sind von den Stadt- und Landkreisen in eine

E r st a t t u n g s l i st e nach Formbl. v (neu) — vgl. Anl.
— fortlaufend einzutragen! ihr Eingang ist darin bis zur
vollständigen Erledigung des einzelnen Erstattungs- oder
Ersatzanspruches zu überwachen. Die eingegangenen Be¬
träge sind durch Absetzung von der Ausgabe (Nr. 163) zu
vereinnahmen,' in Sp. 7 der Übersicht nach Formbl. L
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(Nr. 163) ist nur der nach Absetzung des in dem laufenden
Monat eingegangenen Gesamtbetrages der Erstattungen
oder Ersatzleistungen verbleibende Betrag aufzunehmen.
Der hier abgesetzte Gesamtbetrag muß mit der Aufrech¬
nungssumme der entsprechenden Monatsspalte der Erstat¬
tungsliste übereinstimmen und ist in Sp. II (Bemerkun¬
gen) des Formbl. L! zu vermerken.

32. Nr. 178 fällt fort.

33. Hinter Nr. 197 wird folgende Nr. 197a ein¬

gefügt!

197 s. A n r e ch n » n g b e i notdien st verpflich-
teten Ärzten. Für notdienstverpflichtete Ärzte U die
Nr. 197 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an Stelle der
in den RdErl. v. 13. 19. 1939 und 28. 5. 1949 bestimmten
Vergütungssätze die Vergütungssätze der Nr. 7 Abs. 1 des
RdErl. v. 18. 3. 1949 (RMBliV. S. 661) außer Ansatz
bleiben. Dagegen sind die Entschädigungen, die der not¬
dienstverpflichtete Arzt nach Art und Umfang seiner Pra¬
xis von der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands
neben den festen Vergütungssätzen des RdErl. v. 18. 3.
1949 erhält, auf den Familienunterhalt anzurechnen.

34. Nr. 229 erhält folgende Fassung!

229. Nach ij 5 der VO. zum Ges. über die Beurlau¬
bung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Lei¬
beserziehung v. 19. 3. 1935 (RGBl. I S. 382) bleibt bei
Einberufungen zu anerkannten Lehrgängen für Leibes¬
erziehung — hierzu gehören die Lehrgänge der Reichs¬

motorsportschulen im NSKK, nicht dagegen die Lehr¬
gänge des NS.-Fliegerkorps — der Anspruch auf Fami¬
lienhilfe aus der Versicherung des Einberufenen für
seine Angehörigen (ij 295 ff. RVO.) gegenüber dem Trä¬
ger der Krankenversicherung bestehen, ohne daß es einer
Beitragsentrichtung bedarf. Bei Einberufungen zu den
Lehrgängen des NS.-Fliegerkorps ist nach dem RdErl.
des RAM. v. 13. 9. 1940 -II-,, 11 855/49 (RABl. S. II
339) die Vorschrift des F 2991> der RVO. auf die ver¬
sicherten Teilnehmer an diesen Ausbildungslehrgängen
anzuwenden. Daher sind bei Einberufungen zu Lehrgän¬
gen des NSKK. und des NS.-Fliegerkorps Sozialversiche¬
rungsbeiträge zur Erhaltung des Anspruchs auf Familien¬
hilfe aus der Versicherung des Einberufenen (Nr. 93)
nicht zu gewähren.

35. Hinter Nr. 235 wird folgende Nr. 235a ein¬

gefügt!

235 a. Die Vorschrift des 8 299 k der RVO. ist nach
dem RdErl. des RAM. v. 27. 7. 1949 — II n 19 997/49

(RABl. S. II 292) auch auf die versicherten Teilnehmer
an SA-Führer-Ausbildungslehrgängen anzuwenden. So¬
zialversicherungsbeiträge zur Erhaltung des Anspruchs aus
Familienhilfe aus der Versicherung des Einberufenen
lNr. 93) sind daher bei Einberufungen zu SA.-Führer-
Ausbildungslehrgängen nicht zu gewähren.

36. Hinter Abschn. XXXVI wird folgender Abschn.

XXXVI a, eingefügt!

XXXVI a. Lehrgänge für Wehrertüchtigung
in den Reichsausbildungslagern der
Hitler-Jugend (K 39 Abs. 1 Nr. 9 EFU.-DV. in der

Fass. der VO. v. 16. 6. 1941, RGBl. I S. 329).

235 k. Für den Familienunterhalt der Angehörigen der
Teilnehmer an den Lehrgängen für Wehrertüchtigung in
den Reichsausbildungslagern der Hitler-Jugend gelten
die einschlägigen Bestimmungen des 1. Abschn. ent¬
sprechend.

235 o. Die Einberufung wird durch Vorlage des Ein¬
berufungsbefehls nachgewiesen. Die Einberufungsbefehle
werden von den Gebietsführern der Hitler-Jugend aus¬
gestellt.

235ä. Die Mitteilung des Stadt- oder Landkreises
über die Bewilligung des Familienunterhalts (K 3 Abs. 2
Satz 2 EFU-DV.) ist an den Leiter des Reichsausbildungs¬

lagers, in dem der Lehrgang durchgeführt wird, zu richten.

235 <z. Die Leiter der Reichsausbildungslager sind ver¬
pflichtet, dem Stadt- oder Landkreis, der den Familien-
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unterhalt bewilligt hat, alle für die Einstellung des Fa¬
milienunterhalts erheblichen Tatsachen, insbesondere die
etwaige vorzeitige Entlassung des Einberufenen, unver¬
züglich mitzuteilen (vgl. 8 6 EFU.-DV.).

235 s. Die Stadt- und Landkreise weisen den von ihnen
für Lehrgänge in den Reichsausbildungslagern der
Hitler-Jugend gezahlten Familienunterhalt monatlich in
besonderen Übersichten sowie unter Angabe der Namen der
Lehrgangsteilnehmer nach. Für diese Ausgaben ist in den
Sachbüchern ein besonderer Abschnitt einzurichten, in dem
auch die eingehenden Beträge durch Absetzen von der
Ausgabe zu oereinnahmen sind. Die Landesabrechnungs-
stellen (Nr. 168) fordern den von den Stadt- und Land¬
kreisen ihres Bereichs gezahlten Familienunterhalt
monatlich unter Übersendung einer Abschrift der Ubersicht
sowie unter Angabe (Anschrift und Kontonummer) des
Reichsbankgiro- oder Postscheckkontos, auf das der Betrag
überwiesen werden soll, bei dem Reichskassenverwalter der
Hitler-Jugend in Berlin N 34, Lothringer Str. 1, an
und überweisen die eingegangenen Beträge den Stadt-
und Landkreisen.

37. Der Abschn. XXXVII erhält folgende Fassung!
XXXVlI. Angehörige der in K 30 Abs. 2 der

E F U. - D V. genannten Personengruppen.
(Fass. der VO. v. 2S. 10. 1940, RGBl. I S. 1397)
236. Für den Familienunterhalt der Angehörigen der

in K 36 Abs. 2 der EFll.-DV. genannten Personengruppen
gelten die einschlägigen Bestimmungen des 1. Abschn. ent¬
sprechende ferner find die Vorschriften der RdErl. v. 4 11.
1946 — Vk 1581/46-7966 (nicht veröffentl.) und 27. 11.
1946 — VI 1677/46-7966 (nicht veröffentl.) anzuwenden.

236-,. Die Vorschrift des H 2691, der RVO, ist nach
dem RdErl. des RAM. v. 23. 12. 1946 - IIa 16673/46
(RABl. 1941 S. II 19) auch auf die in 36 Abs. 2 der
EFU.-DV. genannten Personengruppen anzuwenden.
Sozialversicherungsbeiträge zur Erhaltung des Anspruchs
auf Familienhilfe aus der Versicherung dieser Personen
sind daher in diesen Fällen nicht zu gewähren.

Besatzung? Mitglieder deutscher Handels¬
schiffe.

237. Familienunterhaltsberechtigt nach Z 36 Abs. 2
Zisf. 1 der EFU.-DV. sind die im Inland befindlichen

Angehörigen der Besatzungsmitglieder deutscher Handels¬
schiffe, die

1. in neutralen Häfen und in Häfen von verbündeten
Staaten oder besetzter Gebiete liegen und infolge
feindlicher Maßnahmen nicht auslaufen können oder
sollen,

2. in feindlichen Häfen festgehalten werden,
3. auf See durch feindliche Maßnahmen aufgebracht oder

durch sonstige Kriegsmaßnahmen verlorengegangen
sind.

238. Die Seeberufsgenossenschaft in Hamburg 8,
Zippelhaus 5 (Seehausl, teilt dem zuständigen Stadt¬
oder Landkreis (K 2 Abs. 1 EFll.-DV.) mit. ob und seit
wann ein Seemann zu der Personengruppe des K 36 Abs. 2
Ziff. 1 der EFll.-DV. gehört. Sie hat dem Stadt- oder
Landkreis alle für die Einstellung des Familienunterhalts

geblichen Tatsachen unverzüglich mitzuteilen (Z 6 EFU.-
239. Die Mitteilung des Stadt- oder Landkreises über

die Bewilligung des Familienunterhalts (H 3 Abs. 2 Satz 2
EFU.-DV.) ist an die Seeberufsgenossenschaft zu richten.

38. Nr. 243 Ziff. 3 wird aufgehoben.
II. (1) Die Vorschriften dieses RdErl. treten am

1. 7. 1941, die Vorschrift Nr. 33a Ziff. 1 Buchst, a
und k tritt am 1. 8. 1941, die Vorschrift Nr. 36a mit
Wirkung vom 1. 9. 1939 in Kraft.

(2) Zu Nr. 177 (neu). Die bisher nach Formbl. O
(alt) nachgewiesenen Forderungen aus dem Familien¬
unterhalt sind in Höhe der noch nicht erledigten Rest¬
beträge in die Erstattungsliste (Nr. 177) zu überneh¬
men. Zu diesem Zwecke haben die Landesabrechnungs¬
stellen die ihnen eingereichten Formbl. O den Stadt-
und Landkreisen zurückzugeben.

An die Stadt- und Landkreise, die Gemeinden.
— RMBliV. S. 1116.

— BaVVl. S. 612.
') Vgl. BaVVl. 1946 S. 931.
-) Vgl. VaVBl. 1941 S. IS.
») Vgl. BaVVl. 1941 S. 245.
i) Vgl. BaVVl. 1941 S. 612.

Anlage.

Fol'mbl, >> ln^uj

Stadt-.
Land-

Kreis
Nachwcisung

über Forderungen aus dem Familienunterhalt
(Erstattungsliste)

Rechnungsjahr 194

Lfd. Nr.
Des Zahlungspflichtigen

Aktenzeichen
Soll-Vetrag

der Forderung

Name Wohnort

Ist-Zahlung durch Absetzung von den Ausgaben vereinnahmt im Monat

April Mai Juni Juli August
Septem¬

ber Oktober Novem- Dezem- ^
ber ber Januar Februar März

H/! H,/ .Ä,//
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Sau-, wohnungs- unö Siedlungswesen.
Vorschriften für den Va» von Starkstrom-

Freileitungen.

NdErl. d. RAM. v. g. K. 1941

— IVv S Nr. 8K3V e 4K 41.

Durch NdErl. v. k, 12. 1940 — IV o 4 IV 2 Nr.

8710-60/40-) (NABl. 1941 S. I 16) habe ich die Vor¬

schriften für den Bau von Starkstrom-Freileitungen

(VON 0 210/X 38) -) sowie die Umstellvorschriften für

den Bau von Starkstrom-Freileitungen (VOL O

210 I7/XI. 37)-) als Richtlinien für die Baupolizei für

das gesamte Grohdeutsche Reich mit Wirkung vom

1. Januar 1941 eingeführt.

Der Verband Deutscher Elektrotechniker im NS.-

Vund Deutscher Technik hat nunmehr mit meiner Zu¬

stimmung zu den Vorschriften für den Bau von Stark¬

strom -Freileitungen das beiliegende Ergänzungsblatt

VVH! 0 210 Z/XII. 40 und zu den Umstellvorschriften

für den Bau von Starkstrom-Freileitungen das bei¬

liegende Ergänzungsblatt O 210 I /V > 40

herausgegeben.

Ich bitte, Ihre nachgeordneten Behörden zu unter¬

richten und zu veranlassen, daß die meinem RdErl.

v. 6. 12. 1940 — IV e 4 IV 2 Nr. 8710-60/40 —') bei¬

gefügte Nachweisung V (V 10) entsprechend ergänzt

wird. Weitere Druckstücke der Ergänzungsblätter kön¬

nen durch den lLIA-Verlag GmbH., Berlin-Eharlot-

tenburg 4, Bismarckstr. 33, bezogen werden.

An die Landesregierungen.

— RdErl. d. MdJ. u. 2. 7. 1941 Nr. 57 643 Norm.
XXII

Die Vorschriften für den Bau von Starkstrom-Frei¬
leitungen (VDlZ 0 2169/XI1. 4l>> sowie die Umstell-Vor-
schriften (VVT 0 210 V/VI 40) gehen den Baupolizei-
behörden gesondert zu.

An die Baupolizeibehörden. — VaVVl. S. 623.

Vgl. BaVBl. 1941 S 443.
-j Vgl. Uberdruckrunderlaß vom 8. II. 1939 Nr. 95 978.

Veterinärangelegenheiten.
Veterinärpolizeiliche Überwachung des Auftriebs bei

Hauptkörungen.

RdErl. d. MdJ. v. 7.7.1S41 Nr. 57 341

LdR. Norm. XXXVI. XVI-, RVetR. Gen. 2 u. 11.

Entsprechend dem RdErl. d. RMdI. vom 20. Juni

1941 (RMBliV. S. 1140) sind für die im Jahre 1941

vorgenommenen Hauptkörungen keine Gebühren in

Anrechnung zu bringen. Der letzte Satz meines Erl.

vom 24.9.1937 Nr. 76 428 wird aufgehoben.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren
und die Regierungsveterinärräte.

— BaVBl. S. 623.

Wohlfahrtspflege unö ^ugenöwohlfahrt.
Einheitliche öffentliche Anstaltserziehung, hier

Waisenhaus St. Gebhard in Oberkirch.

NdErl. d. MdJ. — LWuZA. — v. 4. 7. 1S41

Nr. 17 v»0 .s.

Das Waisenhaus St. Gebhard in Oberkirch wird

zur Aufnahme hilfsbedürftiger Minderjähriger als

Heim der Liste IV (Ersatz für Familienpflegestellen)

des Anstaltsverzeichnisses vom 3. 5. 1935 (BaVBl.

S. 445) für Mädchen im vorschulpflichtigen und schul¬

pflichtigen Alter und für Knaben im vorschulpslich-

tigen Alter zugelassen.

An die Stadt- und Kreisjugendämter.
— BaVBl. S. 623.

— Abschnitt 2. —

Veterinärangelegenheiten.
Maul- und Klauenseuche in Baden. ist im stände der Maul- und .Klauenseuche in

Baden keine Änderung eingetreten.

RdErl. d. MdJ. v. 9. 7. 1341 Nr. K0 245. Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren,die Regierungsveterinärräte, das Tierhygienische Institut
Seit der Veröffentlichung vom 1. 7. 1941 (BaVBl. und die Gemeinden. — BaVBl. S. 623.

Druck und Verla«! Südwestdeutsche Druck- u. Verlagsgesellschaft m. b. H., Karlsruhe a. Rh., Karl-Friedrich-Str. 6.
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